
Samtgemeinde Bersenbrück Bersenbrück, den 28.09.2022 

Fachdienst IV: Ordnung, Bürgerservice und Soziales 

 

 

Mitteilungsvorlage Samtgemeinde 

 

Vorlage Nr.: 3091/2022 

 

Antrag der CDU/FDP-Gruppe auf Ausschreibung und Bestellung 
eines/einer ehrenamtlichen Seniorenbeauftragten für die 
Samtgemeinde Bersenbrück 

Beratungsfolge: 

Gremium Datum Sitzungsart Zuständigkeit TOP-Nr. 

Samtgemeindeausschuss 12.10.2022 nicht öffentlich Kenntnisnahme  
Samtgemeinderat 12.10.2022 öffentlich Kenntnisnahme  

 
 
 

 
 
Sachverhalt: 

In der Samtgemeinde Bersenbrück wurde Frau Gabi Linster aufgrund der im Jahr 
2013 erlassenen „Satzung über die Bestellung und Tätigkeit der / des 

Seniorenbeauftragten der Samtgemeinde Bersenbrück“ zur Seniorenbeauftragten 
berufen. Da nach kurzer Tätigkeit festgestellt wurde, dass der in der Satzung 
beschriebene Aufgabenkatalog im Ehrenamt nicht zu bewältigen ist, wurde Frau 

Linster hauptamtlich bei der Samtgemeinde beschäftigt.  
 

Zum 31.12.2022 tritt Frau Linster in den Ruhestand. Ihre Stelle in dem 
zwischenzeitlich neu strukturierten Bereich „Gemeinwesenarbeit“ in der Abteilung 
„Soziales“ wird ausgeschrieben. 

 
Um die immer wichtiger werdende Seniorenarbeit in den Mitgliedsgemeinden zu 

stärken und eine gute Vernetzung zwischen den Gemeinden und der Samtgemeinde 
zu erreichen, soll in jeder Mitgliedsgemeinde eine Person zur/zum ehrenamtlich 
tätigen Seniorenbeauftragten bestellt werden. Diese ehrenamtlich tätigen Personen 

sollen für die Senioren vor Ort direkte Ansprechpartner sein und gleichzeitig als 
Bindeglied zwischen Gemeinde und Samtgemeinde dienen. Die Koordination aller 

ehrenamtlich tätigen Personen erfolgt durch die Samtgemeinde. 
 
Die zu überarbeitende Satzung aus dem Jahr 2013 muss hinsichtlich des darin 

enthaltenen umfangreichen Aufgabenkatalogs angepasst werden. Darüber hinaus 
wird den ehrenamtlich tätigen Personen eine noch zu erarbeitende Handreichung als 

Hilfestellung für ihre Arbeit zur Verfügung gestellt.  
 
Eine regelmäßige monatliche Aufwandsentschädigung ist nicht vorgesehen, 

entstehende Auslagen und Fahrtkosten werden gleichwohl erstattet.  
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